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RESOLUTION DER GENERALVERSAMMLUNG

[aufgrund des Berichts des Ersten Ausschusses
(A/52/594)]

52/32. Objektive Informationen über militärische Angelegenheiten, einschließlich der
Transparenz der Militärausgaben

Die Generalversammlung,

unter Hinweisauf ihre Resolution 51/38 vom 10. Dezember 1996 zum Thema
"Objektive Informationen über militärische Angelegenheiten, einschließlich der Transparenz
der Militärausgaben",

sowie unter Hinweisauf ihre Resolution 35/142 B vom 12. Dezember 1980, mit der das
System der Vereinten Nationen für die standardisierte Berichterstattung über Militärausgaben
eingeführt wurde, und ihre Resolutionen 48/62 vom 16. Dezember 1993 und 49/66 vom
15. Dezember 1994, mit denen alle Mitgliedstaaten aufgefordert wurden, sich an diesem
System zu beteiligen, sowie ihre Resolution 47/54 B vom 9. Dezember 1992, mit der die
Leitlinien und Empfehlungen betreffend objektive Informationen über militärische
Angelegenheiten befürwortet und die Mitgliedstaaten gebeten wurden, dem Generalsekretär
sachdienliche Informationen bezüglich deren Umsetzung vorzulegen,

feststellend, daß seitdem eine Reihe von Mitgliedstaaten, die verschiedenen
geographischen Regionen angehören, einzelstaatliche Berichte über ihre Militärausgaben und
über die Leitlinien und Empfehlungen betreffend objektive Informationen über militärische
Angelegenheiten vorgelegt haben,
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mit Genugtuungüber den Bericht des Generalsekretärs1 über Mittel und Wege zur
Umsetzung der Leitlinien und Empfehlungen betreffend objektive Informationen über
militärische Angelegenheiten, so insbesondere auch über Möglichkeiten zur Stärkung und
Erweiterung der Beteiligung an dem System der Vereinten Nationen für die standardisierte
Berichterstattung über Militärausgaben,

dem Generalsekretär dafürdankend, daß er den Mitgliedstaaten die Berichte über die
von den Staaten in standardisierter Form gemeldeten Militärausgaben und über die Leitlinien
und Empfehlungen betreffend objektive Informationen über militärische Angelegenheiten zur
Verfügung gestellt hat,

erfreut über den Entschluß vieler Mitgliedstaaten, Informationen über ihre
Militärhaushalte auszutauschen und jährlich zu veröffentlichen und die Leitlinien und
Empfehlungen betreffend objektive Informationen über militärische Angelegenheiten
entsprechend umzusetzen,

in Bekräftigung ihrer festen Überzeugung, daß ein besserer Fluß objektiver Informa-
tionen über militärische Angelegenheiten zum Abbau der internationalen Spannungen sowie
zur Vertrauensbildung zwischen den Staaten und zum Abschluß konkreter
Abrüstungsvereinbarungen beitragen kann,

überzeugt, daß die Verbesserung der internationalen Beziehungen eine solide Grundlage
für die Förderung weiterer Offenheit und Transparenz in allen militärischen Angelegenheiten
bildet,

unter Hinweisdarauf, daß in den Leitlinien und Empfehlungen betreffend objektive
Informationen über militärische Angelegenheiten bestimmte Bereiche zur weiteren
Behandlung empfohlen wurden, beispielsweise die Verbesserung des Systems der Vereinten
Nationen für die standardisierte Berichterstattung über Militärausgaben,

1. empfiehltdie Leitlinien und Empfehlungen betreffend objektive Informationen
über militärische Angelegenheiten allen Mitgliedstaaten zur Umsetzung, unter voller
Berücksichtigung der jeweiligen politischen, militärischen und sonstigen Gegebenheiten einer
Region sowie auf der Grundlage von Initiativen und mit der Zustimmung der Staaten der
betreffenden Region;

2. fordert alle Mitgliedstaatenauf, dem Generalsekretär jährlich bis zum 30. April
über ihre Militärausgaben in dem letzten Rechnungsjahr Bericht zu erstatten, für das Daten
verfügbar sind, und dafür vorläufig das in ihrer Resolution 35/142 B empfohlene
Berichterstattungsinstrument heranzuziehen;

3. ersuchtden Generalsekretär, die Berichte über Militärausgaben, die von den
Mitgliedstaaten eingehen, jährlich zu verteilen;

1A/52/302.
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4. unterstütztdie Absicht, die der Generalsekretär in seinem Bericht1 bekundet hat,
im Rahmen der verfügbaren Mittel die Konsultationen mit den zuständigen internationalen
Organen wiederaufzunehmen, um festzustellen, welche Anpassungen an dem derzeitigen
Instrument vorgenommen werden müssen, um eine breitere Beteiligung daran zu fördern;

5. ersuchtden Generalsekretär, auf der Grundlage der Ergebnisse der geplanten
Konsultationen und unter Berücksichtigung der Auffassungen der Mitgliedstaaten
Empfehlungen zu den erforderlichen Änderungen des Inhalts und der Struktur des Systems
der Vereinten Nationen für die standardisierte Berichterstattung über Militärausgaben
abzugeben, um die Beteiligung daran zu stärken und zu erweitern, und der
Generalversammlung auf ihrer dreiundfünfzigsten Tagung einen Bericht zu der Frage
vorzulegen;

6. fordert alle Mitgliedstaatenauf, dem Generalsekretär rechtzeitig zur Behandlung
durch die Generalversammlung auf ihrer dreiundfünfzigsten Tagung ihre Auffassungen über
Mittel und Wege zur Stärkung und Erweiterung der Beteiligung an dem System der Vereinten
Nationen für die standardisierte Berichterstattung über Militärausgaben, so auch über die
erforderlichen Änderungen seines Inhalts und seiner Struktur, mitzuteilen;

7. beschließt, den Punkt "Objektive Informationen über militärische Angelegenheiten,
einschließlich der Transparenz der Militärausgaben" in die vorläufige Tagesordnung ihrer
dreiundfünfzigsten Tagung aufzunehmen.

67. Plenarsitzung
9. Dezember 1997


